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Todesfeststellung / Leichenschau
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Juristische Grundlagen - Todesfeststellung
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https://lex.vs.ch/app/de/texts_of_law/800.1

800.1 Gesundheitsgesetz (GG)

https://lex.vs.ch/app/de/texts_of_law/800.1
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Juristische Grundlagen - Todesfeststellung

818.400 Verordnung über die Todesfeststellung und den Umgang mit 

Leichen (VTF)

https://lex.vs.ch/app/de/texts_of_law/818.400

Französischer Version:

https://lex.vs.ch/app/de/texts_of_law/818.400


4

Juristische Grundlagen - Todesfeststellung

312.0 Schweizerische Strafprozessordnung

(Strafprozessordnung, StPO)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/de

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/de


Gesetzgebung
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Jeder Todesfall muss von einem diplomierten Arzt festgestellt werden,

der im Kanton eine Bewilligung zur Berufsausübung hat. Dieser Arzt

darf mit dem Verstorbenen weder verwandt noch verschwägert sein,

bis zum dritten Grad einschliesslich.

Wer ist für die Todesfeststellung verantwortlich?

Bundesgesetzgebung

Der Arzt muss 

 - eine Todesbescheinigung ausfüllen und sich zu den Todesumständen äussern 

                  und den Tod melden.

 - die Todesbescheinigung innerhalb der vorgeschriebenen Frist an die

                  zuständigen Behörden senden.

Kantonale Gesetzgebung

Die gesetzliche Pflicht, einen aussergewöhnlichen Todesfall zu melden, ist in den 

kantonalen Gesetzen verankert.



Pflichten / Aufgaben für den den Tod feststellenden Arztes

Der Tod muss von einem Arzt festgestellt werden. Im Falle eines

meldepflichtigen Todesfalles ist dieser Arzt dafür verantwortlich,

die zuständige Behörde zu informieren (über die Telefonnummer

117).

Für Beratung kann ein Rechtsmediziner oder der Bezirksarzt über

die Telefonnummer 117 erreicht werden.

Richtlinien des Kantonsarztes
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https://www.vs.ch/de/web/ssp/arzte 

https://www.vs.ch/de/web/ssp/arzte


Rollen: Rechtsmediziner-innen und Bezirksärzt-innen

Bezirksarzt/-ärztin:
• führt verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen 

durch

• führt auf Antrag der Staatsanwaltschaft verschiedene forensische Aufgaben als 

Experte durch 

Rechtsmediziner/-in:
• stellt seine medizinischen und wissenschaftlichen Kenntnisse in den Dienst des 

Rechts

• wird von einer Justizbehörde beauftragt

• nimmt die Rolle eines Experten ein

Bezirksarzt und Rechtsmediziner:
• ersetzt nicht den zur Todesfeststellung gerufene Arzt und erfüllt diese Pflicht 

auch nicht an seiner Stelle

• können kontaktiert werden, um Ratschläge zu erteilen (über die Nummer 117)
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Pflichten des leichenschauenden Arztes
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Rigoroses Überprüfen fehlender Lebenszeichen und sorgfältiges 

Durchführen einer Untersuchung des Leichnams vor Ort

Ausstellen einer detaillierten und korrekten Todesbescheinigung, in der 

zu den Todesumständen (Todesart) Stellung genommen wird

Bei welcher Todesart muss eine Meldung an die Behörden erfolgen?

Jeder Todesfall, bei dem ein natürlicher Tod nicht mit ausreichender 

Sicherheit bestätigt werden kann oder die Identität der verstorbenen 

Person nicht festgestellt ist, unterliegt der Meldepflicht.



Todesbescheinigung

Zwei Versionen im Kanton Wallis im Umlauf:

1. Bisheriges validiertes Formular des Kantons Wallis:

• Seit vielen Jahren im Kanton genutzt

• Vom Zivilstandesamt zur Verfügung gestellt

• Früher mit Durchschlagblättern

2. Neue SGRM-Version

• Von Schweizerischer Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM) überarbeitet

• Für schweizweite Anwendung vorgesehen

• Zirkuliert im Wallis seit 2023 (Website SGRM)

Aktueller Status:

• Entscheidung kantonale Behörden noch offen 

• Empfehlung: bisheriges, validiertes Formular verwenden
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Todesbescheinigung

Die aktuell im Wallis zirkulierenden Versionen der Todesbescheinigung:
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Todesbescheinigung
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Das Datum und die Zeit der 

Todesfeststellung ist anzugeben. 

Eine Eingrenzung der Todeszeit 

ist nicht notwendig. 



Pflichten des leichenschauenden Arztes
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https://www.researchgate.net/publication/371587949_Memento_mori_Todesfeststellung_und_Leichenschau_in_d

er_Praxis

https://www.researchgate.net/publication/371587949_Memento_mori_Todesfeststellung_und_Leichenschau_in_der_Praxis
https://www.researchgate.net/publication/371587949_Memento_mori_Todesfeststellung_und_Leichenschau_in_der_Praxis


Bei welcher Todesart muss eine Meldung an die 

Behörden erfolgen?

Umstände vereinbar mit natürlichem Tod → keine Meldung

Umstände sprechen für einen aussergewöhnlichen Todesfall 

→ Meldung

• Gewaltsamer Tod : Tod aufgrund eines äusseren Ereignisses 

(Unfall, Suizid, Tötungsdelikt), auch bei zeitlich verzögertem 

Todeseintritt (z.B. Unfall) 

→ Verdacht oder Hinweis genügt!

• Unklarer Tod: Möglichkeit eines gewaltsamen Todes oder einer 

Fremdverschuldung; schliesst einen natürlichen Tod nicht aus.
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Bei welcher Todesart muss eine Meldung an die 

Behörden erfolgen?
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Für die Praxis gilt das Folgende:

Meldepflicht nicht nur bei:

• Tötungsdelikten, Unfällen, Suiziden

• sondern auch alle Todesfälle, bei dem ein natürlicher Tod nicht mit 

hinreichender Sicherheit bestätigt werden kann

Bekannte Grunderkrankungen reichen nicht aus, 

• z. B. Arterielle Hypertonie, koronare Herzkrankheit

→ Besonders relevant «plötzliche, unerwartete Tod» 

Zur Annahme natürlichen Todes erforderlich:

• Passende Akutanamnese (z. B. Thoraxschmerz kurz vor Tod)

• Passende Befunde (z. B. ST-Hebungen im EKG)



Erläuterungen zur Untersuchung des Leichnams

Nach Feststellen des Todes:

Verzicht auf gründliche Leichenschau

• Wenn schon klar: keine Spuren/Befunde verändern, bevor Legalinspektion durch 

Experten erfolgt.

Durchführung einer gründlichen Leichenschau

• Indiziert, wenn keine Hinweise auf aussergewöhnlichen Todesfall und Kenntnisse 

über eine Grunderkrankung vorliegen

• Ziel: Hinweise auf nicht-natürliche Todesursache erkennen (z. B. Strangulation, 

Verletzungen, Fremdkörper in Körperöffnungen)

• Erkenntnisse können Meldepflicht auslösen

15

Der natürliche Tod kann nur dann als solcher auf der Todesbescheinigung 

bestätigt werden, wenn die ordnungsgemäss durchgeführte Untersuchung 

des Leichnams (Vorder- und Rückseite des Körpers) keine Befunde 

ergeben hat, die gegen die Annahme eines natürlichen Todes sprechen 

würden.



Richtlinien des Kantonsarztes

Todesfeststellung (oder Reanimation) = Priorität

Ausstellen der ärztlichen Todesbescheinigung

Feststellen der Identität des Leichnams (sofern möglich)

Ersteinschätzung der Todesart                                                 

(natürliche versus nicht-natürliche [gewaltsame / unbekannte] 

Ursache)

Grobe Schätzung der Todeszeit
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Pflichten des den Tod feststellenden Arztes ausserhalb des 

Spitalbereichs



Die Pflichten des den Tod feststellenden Arztes (1)
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Tod 

feststellen

Todesbe-

scheinigung 

ausstellen

Identität 

gesichert, 

Leichnam 

erkennbar

Ja

Nein
Meldung an 

Staatsanwalt-

schaft, Polizei

Forensische oder 

polizeiliche 

Identifizierung

Der Arzt, der den Tod feststellt, stellt die Todesbescheinigung aus.

Die Todesbescheinigung darf nur von einem Arzt ausgestellt werden, der ein

Diplom hat und im Kanton zur Berufsausübung bewilligt ist.

Wird die Bescheinigung von einem Assistenten ausgestellt, muss auch sein

Vorgesetzter, ein diplomierter Arzt mit einer Berufsausübungsbewilligung,

der den Titel eines in der Schweiz anerkannten Spezialisten oder den Titel

eines Praktischen Arztes trägt, die Bescheinigung unterzeichnen.

Die Todesbescheinigung ist von dem Arzt zu unterzeichnen, der den Tod

festgestellt hat, und muss Ort, Zeit und Datum des Todes enthalten, sofern

diese Informationen dem Arzt bekannt sind. Andernfalls muss der

unterzeichnende Arzt die Uhrzeit, das Datum und den Ort des Auffindens

der Leiche angeben.



Die Pflichten des den Tod feststellenden Arztes (2)
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Gewaltsamer Tod

Tod unbekannter 

Ursache 
(aussergewöhnlicher 

Todesfall)

Meldung an 

Staatsanwalt-

schaft, Polizei

Den Anweisungen 

der Polizei und der 

Staatsanwaltschaft 

Folge leisten

Die Fundsituation und die

Position des Leichnams

dürfen bis zum Eintreffen der

Polizei nicht verändert

werden. Einzige Ausnahme

sind im Rahmen von

Wiederbelebungsmass-

nahmen gestattet oder im

Rahmen von Handlungen zur

Feststellung des Todes. Jede

durchgeführte Veränderung

muss schriftlich festgehalten

werden und der Polizei

mitgeteilt werden.

Etwaiges medizinisches

Material ist am Leichnam zu

belassen.

Todesart im 

weiten Sinne

Natürliche 

Todesart

Leichenschau 

durch den den Tod 

festellenden Arzt

Übermittlung der 

Todesbescheinigung 

an die zuständige 

Behörde

Gewaltsamer Tod:

Äussere Ursache, auch wenn zwischen dem Ereignis

und dem Tod ein längerer Zeitraum liegt (Unfall, Suizid,

Homizid).

Unklarer Tod:

Die Möglichkeit eines gewaltsamen Todes oder eines

Fremdverschuldens ist nicht ausgeschlossen.

Natürlicher Tod :

Ist die Folge eines physiologisch-pathologischen

Prozesses, der nicht auf einen Eingriff/ein Ereignis von

aussen zurückzuführen ist und bei dem keine Haftung

Dritter erkennbar ist.



Richtlinien des Kantonsarztes

Ausstellen der Todesbescheinigung

Feststellen der Identität des Leichnams

Ersteinschätzung der Todesart                                                 

(natürliche versus nicht-natürliche [gewaltsame / unklare] 

Ursache)
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Pflichten des den Tod feststellenden Arztes im Spitalbereich (1)



Richtlinien des Kantonsarztes
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Pflichten des den Tod feststellenden Arztes im Spitalbereich (2)

Todesfall

… nicht im Zusammenhang 

mit einer medizinischen 

oder pflegerischen Handlung

• Natürlicher Tod

• Gewaltsamer Tod

• Tod unklarer Ursache

… im Zusammenhang 

mit einer medizinischen 

oder pflegerischen Handlung?

• Wenn der Tod klar auf ein dem 

Patienten/ihrer Patientin inhärentes 

Risiko (Alter, Gesundheitszustand, 

Grunderkrankung usw.) 

zurückzuführen ist, kann der Todesfall 

als natürlich eingestuft werden

• Zweifel an der Behandlung?

(Die Möglichkeit eines natürlichen 

versus nicht-natürlichen Todes kann zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht 

ausgeschlossen werden.)



Richtlinien des Kantonsarztes

Tod eines potentiellen Organspenders

• Todesfeststellung gemäss den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der 

Medizinischen Wissenschaften zur Todesdiagnostik im Kontext der Organspende

• Meldung an die Strafverfolgungsbehörden bei nicht-natürlichem Tod 

(Einzelfallbeurteilung zwischen Staatsanwalt/-anwältin und Rechtsmediziner/-in 

über die Möglichkeit einer Organspende)
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Pflichten des den Tod feststellenden Arztes im Spitalbereich (3)



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Bei aufkommenden Fragen bitte wenden Sie sich an:

ich.med.legale@hopitalvs.ch
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